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Betrifft 
 

Bebauungsplan Nr. 553: Gremmendorf - Albersloher Weg / Angelsachsenweg  
[ehemaliger Britenwohnstandort] 
1. Beschluss über die Stellungnahmen 
2. Satzungsbeschluss 
 

 
 
Beratungsfolge 
 

 

06.03.2018 Bezirksvertretung Münster-Südost Anhörung 
08.03.2018 Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wohnen Vorberatung 
14.03.2018 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 
14.03.2018 Rat Entscheidung 

 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
1 Über die vorliegenden Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 553 „Gremmen-

dorf – Albersloher Weg / Angelsachsenweg“ wird wie folgt Beschluss gefasst:  
 

1.1 Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 553 wird wie folgt geändert bzw. ergänzt:  
 

1.1.1 Das Leitungsrecht für Erschließungsträger (L-E) auf dem Grundstück Angelsachsen-
weg 15 wird auf eine Trassenführung beschränkt (Anlage 1, Abschnitt I, Punkt 1.3).  

 
1.1.2 Auf besondere Schritte und Vorkehrungen im Umgang mit möglichen Fossillagerstätten 

wird im Bebauungsplan hingewiesen (Anlage 1, Abschnitt I, Punkt 2).  
 

1.2 Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander 
wird den nachfolgenden Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 553 nicht 
gefolgt:  

 
1.2.1 Der Anregung, Nebenanlagen – insbesondere Fahrradabstellanlagen und Anlagen für 

Abfallbehälter – in den Vorgartenbereichen zuzulassen, wird nicht gefolgt (Anlage 1, 
Abschnitt I, Punkt 1.1).  

 
1.2.2 Der Anregung, zusätzliche Pflanzungen und Einfriedigungen in den Vorgartenberei-

chen zuzulassen, wird nicht gefolgt (Anlage 1, Abschnitt I, Punkt 1.2).  
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1.2.3 Der Anregung, das Leitungsrecht für Erschließungsträger (L-E) auf dem Grundstück 
Angelsachsenweg 15 in der Breite zu reduzieren, wird nicht gefolgt (Anlage 1, Ab-
schnitt I, Punkt 1.3).  

 
1.2.4 Der Anregung, in den Bebauungsplan eine Verpflichtung zur Umsetzung aktiver Lärm-

schutzmaßnahmen in Form einer Lärmschutzwand durch und auf Kosten des Straßen-
baulastträgers aufzunehmen, wird nicht gefolgt (Anlage 1, Abschnitt I, Punkt 1.4).  

 
1.2.5 Der Anregung, dahingehend interpretiert, dass im Bebauungsplan keine Anbauberei-

che festgesetzt werden sollen, wird nicht gefolgt (Anlage 1, Abschnitt I, Punkt 3.1).  
 

1.2.6 Der Anregung, dahingehend interpretiert, dass im Bebauungsplan eine andere Art der 
Vorgartengestaltung vorzusehen ist, wird nicht gefolgt (Anlage 1, Abschnitt I, 
Punkt 3.2).  

 
1.2.7 Der Anregung, den Bebauungsplan nicht aufzustellen und die bauliche Ausnutzung der 

Grundstücke deutlich zu erhöhen, wird nicht gefolgt (Anlage 1, Abschnitt I, Punkt 3.3).  
 

1.2.8 Der Anregung, alle Bäume mit einem Stammumfang von über 60 cm (gemessen in ei-
ner Höhe von 1 m über dem Erdboden) zum Erhalt festzusetzen, wird nicht gefolgt (An-
lage 1, Abschnitt I, Punkt 3.4).  

 
2 Der entsprechend den Beschlussvorschlägen 1.1.1 und 1.1.2 geänderte und ergänzte Entwurf 

des Bebauungsplans Nr. 553 „Gremmendorf – Albersloher Weg / Angelsachsenweg“ wird gemäß 
§§ 2 und 10 in Verbindung mit § 13a Baugesetzbuch (BauGB) und §§ 7 und 41 Gemeindeord-
nung NRW (GO NRW) als Satzung beschlossen.  

 
Die Begründung zum Bebauungsplan Nr. 553 wird ebenfalls beschlossen.  

 
II. Finanzielle Auswirkungen:  
 
Mit der Realisierung des Bebauungsplans können im Zusammenhang mit der notwendigen Über-
nahme der Entwässerungskanäle in der südwestlichen Stichstraße mittelfristig Kosten für die Stadt 
Münster entstehen. Die Übernahme ist in Prüfung. Nach erfolgter Kanalerneuerung ist auch der Stra-
ßenoberbau zu erneuern. Eine Kostenschätzung kann noch nicht vorgenommen werden.  
 
 
Begründung:  
 
Der Rat der Stadt Münster hat mit der Vorlage Nr. V/0737/2012 am 07.11.2012 die Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 553 „Gremmendorf – Albersloher Weg / Angelsachsenweg“ beschlossen. Der 
Entwurf hat vom 20.11. bis zum 20.12.2017 öffentlich ausgelegen. Im Rahmen der Offenlegung wur-
den Anregungen seitens der Eigentümerin (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, BImA), des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe, LWL-Archäologie für Westfalen sowie zweier Privatpersonen vor-
gebracht (siehe Anlage 1, Abschnitt I).  
 
Die Beschränkung des ausgewiesenen Leitungsrechts für Erschließungsträger (L-E) auf dem Grund-
stück Angelsachsenweg 15 auf eine Trassenführung (Beschlussvorschlag 1.1.1) beruht auf ausdrück-
lichem Vorschlag der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und berührt die Eigentümer des unmit-
telbar angrenzenden Grundstücks. Die Grundzüge der Planung werden hierbei nicht berührt, sodass 
gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB die betroffenen Eigentümer zur geänderten Planfassung erneut 
eingeschränkt beteiligt und um Stellungnahme gebeten wurden. Seitens der betroffenen Eigentümer 
sind keine Bedenken oder Anregungen gegenüber dieser geringfügig modifizierten Planung geäußert 
worden, die eine weitere Änderung des Planentwurfs erforderlich machen würden (siehe Anlage 1, 
Abschnitt II).  
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Die auf Vorschlag des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, LWL-Archäologie für Westfalen in den 
Bebauungsplan-Entwurf aufgenommenen Hinweise zu möglichen Fossillagerstätten (Beschlussvor-
schlag 1.1.2) weisen keinen Festsetzungscharakter auf, sodass auch hier kein erneutes Offenle-
gungserfordernis begründet wird.  
 
Weitere im Rahmen der Beteiligungsverfahren angemerkte Veränderungswünsche an der Planung 
konnten nach verwaltungsinterner Prüfung und Bewertung in der Abwägung unter Berücksichtigung 
der grundlegenden städtebaulichen und gestalterischen Ziele nicht berücksichtigt werden.  
 
Der Bebauungsplan kann somit als Satzung beschlossen werden (Beschlussvorschlag 2).  
 
Die detaillierten Inhalte der Planung sind den Anlagen zu dieser Vorlage zu entnehmen.  
 
 
i. V.  
 
gez. 
Robin Denstorff  
Stadtbaurat 
 
Anlagen: 
 
1 Stellungnahmen zur Offenlegung  
2 Begründung  
3 Textliche Festsetzungen  
4 Planverkleinerung  
5 Denkmalkarteikarte  
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